
953 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XI. GP. 

Bericht 
des Verfassungs ausschusses 

über die Regierungsvorlage (683 der Bei
lagen): Bundesverfassungsgesetz, mit dem 
einzelne Bestimmungen des Abkommens 
zwischen der Republik österreich und der 
Bundesrepublik Deutschland über Erleichte
rungen der Grenzabfertigung im Eisenbahn-, 
Straßen- und Schiffsverkehr, BGBI. Nr. 2401 
1957, . zu Verfassungsbestimmungen erklärt 

werden 

Das Abkommen zwischen der Republik 
österreich und der Bundesrepublik Deutschland 
über Erleichterungen der Grenzabfertigung im 
Eisenbahn-, Straßen- und Schiffsverkehr, BGBl. 
Nr. 240/1957, wurde seinerzeit vom National
rat als gesetzändernd, nicht aber als verfassungs
ändernd, im Sinne des Artikels 50 des Bundes
Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 
genehmigt. Da jedom einzelne Bestimmungen 
dieses Abkommens als verfassungsändernd zu 
qualifizieren sind, ersmeint eine verfassungs
rechtliche Sanierung erforderlim. Diesem Zweck 
dient der gegenständlime Entwurf eines Bundes-
verfassungsgesetzes. . 

Auf Grund von über Ersumen des Aussmusses 
eingeholten Gutamten der Hochschulprofessoren 

Dr. Gruber 
Berichterstatter 

DDr. Verdroß und DDr. Walter ergab sich, daß 
nom weitere Bestimmungen des gegetlJSitändlichen 
Abkommens als Verfassungsbestimmungen zu 
qualifizieren wären. 

Der Verfassungsaussmuß hat die Regierungs
vorlage in seiner Sitzung am 12. Juni 1968 in 
Verhandlung gezogen. Nam einer Debatte, an 
der sim außer dem Berichterstatter die Ab
geordneten S ehe i ben g r a f, DDr. P i t t e r
mann, Dr. Kranzlmayr und der Aus
smußobmann sowie Bundeskanzler Dr. K 1 aus 
beteiligten, wurde der Gesetzentwurf unter Be
rücksichti'gung eines durch die Abgeordneten 
Dr. K r an zIrn a y r, DDr. Pi t te r man n 
und Dr. van Ton gel eingebramten Abände
rungsantrages, durch welruen der in den Gut
achten vertretenen Rechtsansicht Rechnung ge
tragen wird, einstimmig angenommen. 

Der Verfassungsaussmuß stellt somit den 
An t rag, der Nationalrat wolle dem von der 
Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf 
(683 der Beilagen) mit der angeschlos- 'j. 
sen e n A b ä n der u n g die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilen. 

Wien, am 12. Juni 1968 

Probst 
Obmann 

Abänderung 
zum Gesetzentwurf in 683 der Beilagen 

Artikel I hat zu lauten: 

"Die Bestimmungen der Art. 1 Abs. 2 und 3, 
Art. 4. Abs. 2 und 3 und Art. 5 Abs. 1 des 
Abkommens zwischen aeT' Republik österreich 

und der Bundesrepublik Deutschland über Er
leichterungen der Grenzabfertigung im Eisen
bahn-, Straßen- und Sruiffsverkehr, BGBI. 
Nr. 240/1957, 'sind Verfassungsbestimmungen." 
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